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Kundmachung 
vom 14. Dezember 2010 

der Beschlüsse Nr. 101/2010, 103/2010 bis 
106/2010 und 109/2010 bis 113/2010 des 

Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 1. Oktober 2010 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. November 2010 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 10 die Beschlüsse Nr. 101/2010, 103/2010 bis 106/2010 und 109/2010 
bis 113/2010 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in 
den Beschlüssen Nr. 101/2010, 103/2010 bis 106/2010 und 109/2010 bis 
113/2010 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechtssammlung 
kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regierungskanz-
lei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme 
zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 101/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 84/2010 vom 2. Juli 20101 geändert. 
2. Die Richtlinie 2009/159/EU der Kommission vom 16. Dezember 2009 

zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates 
über kosmetische Mittel2 zwecks Anpassung an den technischen Fort-
schritt ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XVI des Abkommens wird unter Nummer 1 
(Richtlinie 76/768/EWG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32009 L 0159: Richtlinie 2009/159/EU der Kommission vom 

16. Dezember 2009 (ABl. L 336 vom 18.12.2009, S.29)." 

 
1 ABl. L 277 vom 21.10.2010, S.38. 
2 ABl. L 336 vom 18.12.2009, S.29. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2009/159/EU in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



4 

Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 103/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 90/2010 vom 2. Juli 20101 geändert. 
2. Die Richtlinie 2009/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. Mai 2009 über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge 
und Kraftfahrzeuganhänger2 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Durch die Richtlinie 2009/40/EG wird die Richtlinie 96/96/EG des 
Rates3 aufgehoben, die Teil des Abkommens ist und daher im Rah-
men des Abkommens aufzuheben ist - 

beschliesst: 

Art. 1 

Der Wortlaut von Nummer 16a (Richtlinie 96/96/EG des Rates) in 
Anhang XIII des Abkommens wird wie folgt ersetzt: 
"32009 L 0040: Richtlinie 2009/40/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Mai 2009 über die technische Überwachung der Kraft-
fahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (ABl. L 141 vom 6.6.2009, S.12)." 

 
1 ABl. L 277 vom 21. 10. 2010, S. 43 
2 ABl. L 141 vom 6.6.2009, S. 12 
3 ABl. L 46 vom 17.2.1997, S. 1 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2009/40/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 104/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung des Anhangs XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 90/2010 vom 2 Juli 20101 geändert. 
2. Die Entscheidung 2009/810/EG der Kommission vom 22. September 

2008 über das in Art. 17 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates2 genannte Berichtsmuster ist in 
das Abkommen aufzunehmen. 

3. Mit Entscheidung 2009/810/EG wird die Entscheidung 93/173/EWG 
der Kommission3 aufgehoben, die Teil des Abkommens ist und daher 
im Rahmen des Abkommens aufzuheben ist- 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 277 vom 21.10.2010, S. 43. 
2 ABl. L 289 vom 5.11.2009, S. 9. 
3 ABl. L 72 vom 25.3.1993, S. 33. 
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Art. 1 

Anhang XIII des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Nach Nummer 24e (Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgende Nummer eingefügt: 
"24ea. 32009 D 0810: Entscheidung 2009/810/EG der Kommission 

vom 22. September 2008 über das in Art. 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes genannte Berichtsmuster(ABl. L 289 vom 5.11.2009, S.9)." 

2. Der Text von Nummer 20a (Entscheidung 93/173/EWG der Kom-
mission) wird gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2009/810/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 105/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 90/2010 vom 2. Juli 20101 geändert. 
2. Die Verordnung (EU) Nr. 164/2010 der Kommission vom 25. Januar 

2010 zu den technischen Spezifikationen für elektronische Meldungen 
in der Binnenschifffahrt gemäss Art. 5 der Richtlinie 2005/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über harmonisierte Binnen-
schifffahrtsinformationsdienste (RIS) auf den Binnenwasserstrassen 
der Gemeinschaft2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 49ac (Verord-
nung (EG) Nr. 416/2007 der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"49ad. 32010 R 0164: Verordnung (EU) Nr. 164/2010 der Kommission 

vom 25. Januar 2010 zu den technischen Spezifikationen für elekt-
ronische Meldungen in der Binnenschifffahrt gemäss Art. 5 der 
Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

 
1 ABl. L 277 vom 21.10.2010, S. 43. 
2 ABl. L 57 vom 6.3.2010, S. 1. 
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tes über harmonisierte Binnenschifffahrtsinformationsdienste (RIS) 
auf den Binnenwasserstrassen der Gemeinschaft (ABl. L 57 vom 
6.3.2010, S. 1)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 164/2010 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



10 

Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 106/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 90/2010 vom 2. Juli 20101 geändert. 
2. Die Verordnung (EG) Nr. 1163/2009 der Kommission vom 30. No-

vember 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 417/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur beschleunigten Einfüh-
rung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforde-
rungen für Einhüllen-Öltankschiffe2 ist in das Abkommen aufzu-
nehmen. 

3. Die Entscheidung 2009/491/EG der Kommission vom 16. Juni 2009 
über die Kriterien, anhand derer entschieden wird, wann die Leis-
tungsfähigkeit einer Organisation, die für einen Flaggenstaat tätig ist, 
eine unannehmbare Bedrohung für die Sicherheit und die Umwelt 
bedeutet3, ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 277 vom 21.10.2010, S. 43. 
2 ABl. L 314 vom 1.12.2009, S. 13. 
3 ABl. L 162 vom 25.6.2009, S. 6. 
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Art. 1 

Anhang XIII des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 56m (Verordnung (EG) Nr. 417/2002 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich an-
gefügt: 
"- 32009 R 1163: Verordnung (EG) Nr. 1163/2009 vom 30. Novem-

ber 2009 (ABl. L 314 vom 1.12.2009, S. 13)" 
2. Nach Nummer 55b (Richtlinie 94/57/EG des Rates) wird folgende 

Nummer eingefügt: 
"55ba. 32009 D 0491: Entscheidung 2009/491/EG der Kommission 

vom 16. Juni 2009 über die Kriterien, anhand derer entschie-
den wird, wann die Leistungsfähigkeit einer Organisation, die 
für einen Flaggenstaat tätig ist, eine unannehmbare Bedrohung 
für die Sicherheit und die Umwelt bedeutet (ABl. L 162 vom 
25.6.2009. S. 6)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1163/2009 und der Ent-
scheidung 2009/491/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der in 
der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffent-
licht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 109/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang XVIII (Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 

Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XVIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 92/2010 vom 2. Juli 20101 geän-
dert. 

2. Die Richtlinie 2009/13/EG des Rates vom 16. Februar 2009 zur Durch-
führung der Vereinbarung zwischen dem Verband der Reeder in der 
Europäischen Gemeinschaft (ECSA) und der Europäischen Trans-
portarbeiter-Föderation (ETF) über das Seearbeitsübereinkommen 
2006 und zur Änderung der Richtlinie 1999/63/EG2 ist in das Ab-
kommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 277 vom 21.10.2010, S. 46. 
2 ABl. L 124 vom 20.5.2009, S. 30. 
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Art. 1 

Anhang XVIII des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 32b (Richtlinie 1999/63/EG des Rates) wird Folgen-

des angefügt: 
", geändert durch: 
- 32009 L 0013: Richtlinie 2009/13/EG des Rates vom 16. Februar 

2009 (ABl. L 124 vom 20.5.2009, S. 30)" 
2. Nach Nummer 32i (Richtlinie 2005/47/EG des Rates) wird folgende 

Nummer eingefügt: 
"32j. 32009 L 0013: Richtlinie 2009/13/EG des Rates vom 16. Februar 

2009 zur Durchführung der Vereinbarung zwischen dem Ver-
band der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (ECSA) 
und der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) über 
das Seearbeitsübereinkommen 2006 und zur Änderung der 
Richtlinie 1999/63/EG (ABl. L 124 vom 20.5.2009, S. 30)" 

3. Unter Nummer 24 (Richtlinie 2008/94/EG) des Europäischen Parla-
ments und des Rates) wird der erste Gedankenstrich (Akte über die 
Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik 
Finnland und des Königreichs Schweden und die Anpassungen der 
die Europäische Union begründenden Verträge) gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2009/13/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 110/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 36/2010 vom 12. März 20101 ge-
ändert. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 275/2010 der Kommission vom 30. März 
2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 295/2005 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kriterien 
für die Bewertung der Qualität der strukturellen Unternehmensstatis-
tik 2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 1l (Verordnung 
(EG) Nr. 251/2009 der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"1m. 32010 R 0275: Verordnung (EU) Nr. 275/2010 der Kommission 

vom 30. März 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 

 
1 ABl. L 143 vom 10.6.2010, S. 31. 
2 ABl. L 86 vom 1.4.2010, S. 1. 
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auf die Kriterien für die Bewertung der Qualität der strukturellen 
Unternehmensstatistik (ABl. L 86 vom 1.4.2010, S. 1)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 275/2010 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 111/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 36/2010 vom 12. März 20101 ge-
ändert. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 220/2010 der Kommission vom 16. März 
2010 zur Annahme des Programms von Ad-hoc-Modulen für die Jahre 
2013 bis 2015 für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäss 
der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates 2 ist in das Abkommen 
aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 18ao (Verord-
nung (EG) Nr. 20/2009 der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"18ap. 32010 R 0220: Verordnung (EU) Nr. 220/2010 der Kommission 

vom 16. März 2010 zur Annahme des Programms von Ad-hoc-
Modulen für die Jahre 2013 bis 2015 für die Stichprobenerhebung 

 
1 ABl. L 143 vom 10.6.2010, S. 31. 
2 ABl. L 67 vom 17.3.2010, S. 1. 
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über Arbeitskräfte gemäss der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des 
Rates (ABl. L 67 vom 17.3.2010, S. 1)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 220/2010 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 112/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XXI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 36/2010 vom 12. März 20101 ge-
ändert. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 351/2010 der Kommission vom 23. April 
2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über 
Wanderung und internationalen Schutz in Bezug auf die Definitionen 
der Kategorien der Gruppen für das Geburtsland, der Gruppen für 
das Land des letzten üblichen Aufenthaltsorts, der Gruppen für das 
Land des nächsten üblichen Aufenthaltsorts und der Gruppen für die 
Staatsangehörigkeit2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 143 vom 10.6.2010, S. 31. 
2 ABl. L 104 vom 24.4.2010, S. 37. 
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Art. 1 

In Anhang XXI des Abkommens wird nach Nummer 18ap (Verord-
nung (EU) Nr. 220/2010 der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"18aq. 32010 R 0351: Verordnung (EU) Nr. 351/2010 der Kommission 

vom 23. April 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemein-
schaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz in 
Bezug auf die Definitionen der Kategorien der Gruppen für das 
Geburtsland, der Gruppen für das Land des letzten üblichen Auf-
enthaltsorts, der Gruppen für das Land des nächsten üblichen 
Aufenthaltsorts und der Gruppen für die Staatsangehörigkeit 
(ABl. L 104 vom 24.4.2010, S. 37)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 351/2010 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Eu-
ropäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 113/2010 

vom 1. Oktober 2010 

zur Änderung von Anhang XXII 
(Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XXII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 95/2010 vom 2. Juli 20101 geändert. 
2. Die Verordnung (EU) Nr. 243/2010 der Kommission vom 23. März 

2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Über-
nahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards ge-
mäss der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf Verbesserungen an den Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS)2 ist in das Abkommen 
aufzunehmen - 

3. Die Verordnung (EU) Nr. 244/2010 der Kommission vom 23. März 
2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Über-
nahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards ge-
mäss der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf International Financial Repor-
ting Standard (IFRS) 23 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 277 vom 21.10.2010, S. 52. 
2 ABl. L 77 vom 24.3.2010, S. 33. 
3 ABl. L 77 vom 24.3.2010, S. 42. 
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Art. 1 

In Anhang XXII des Abkommens werden unter Nummer 10ba (Ver-
ordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission) folgende Gedankenstriche 
angefügt: 
"- 32010 R 0243: Verordnung (EU) Nr. 243/2010 der Kommission vom 

23. März 2010 (ABl. L 77 vom 24.3.2010, S. 33) 
- 32010 R 0244: Verordnung (EU) Nr. 244/2010 der Kommission vom 

23. März 2010 (ABl. L 77 vom 24.3.2010, S. 42)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 243/2010 und (EU) Nr. 
244/2010 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2010 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 1. Oktober 2010. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 


